
 

 

 

 

hier: Abgrenzungskriterien zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung und zur Anwendbarkeit des gesetzli-
chen Mindestlohns bzw. des Branchenmindestlohns nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Verordnung 
über zwingende Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau vom  
18. Dezember 2014 (Landwirtschaftsarbeitsbedingungenverordnung - LandwArbbV)1 

 

Ausgangssituation 

Am 3. Februar 2015 haben Vertreter vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF), Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) und Deutscher Rentenversicherung Bund (DRV Bund) die arbeits- 
und sozialversicherungsrechtliche Stellung von Familienangehörigen in der Landwirtschaft erörtert. Bisher wurden 
für die Beurteilung der Versicherungspflicht von Familienangehörigen in der Landwirtschaft in der Gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV) und Arbeitslosenversicherung (AV) die „Gemeinsamen Grundsätze zur Beurteilung der 
Versicherungspflicht in der Renten- und Arbeitslosenversicherung von mitarbeitenden Familienangehörigen in der 
Landwirtschaft“ herangezogen, auf die sich der damalige Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 
der damalige Verband Deutscher Rentenversicherungsträger und die Bundesanstalt für Arbeit am 7. November 2001 
verständigt haben. In diesen Grundsätzen werden Kriterien für ein entgeltliches Beschäftigungsverhältnis zwischen 
Familienangehörigen festgelegt und konkretisiert. Ein Kriterium ist, dass ein der Arbeitsleistung angemessenes 
Arbeitsentgelt vereinbart und regelmäßig gezahlt wird. Konkret wurde je ein dynamischer Grenzbetrag für die neuen 
und alten Bundesländer festgelegt, der 2014 in den neuen Bundesländern 580 Euro und in den alten Bundesländern 
690 Euro betragen hat. Vor dem Hintergrund des seit dem 1. Januar 2015 geltenden Mindestlohngesetzes und der 
damit verbundenen Pflicht zur Zahlung des allgemeinen Mindestlohnes – soweit Familienangehörige Arbeitnehmer 

                                                           

1
 Aufgrund der Konkurrenz- und Übergangsregelungen der §§ 1 Absatz 3, 24 Absatz 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) ist derzeit der Branchenmin-

destlohn für die Land- und Forstwirtschaft sowie den Gartenbau nach der auf der Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) erlas-
senen LandwArbbV maßgeblich, der insoweit dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn vorgeht. Sowohl dem MiLoG als auch dem AEntG und 
den auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen liegt der allgemeine Arbeitnehmerbegriff zugrunde. § 1 Ziffer 3 des durch die Land-
wArbbV auf alle nicht an ihn gebundenen Arbeitgeber mit Sitz in In- oder Ausland sowie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in seinem be-
trieblichen Geltungsbereich erstreckten Tarifvertrags zur Regelung der Mindestentgelte für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
im Gartenbau der Bundesrepublik Deutschland (TV Mindestentgelt) vom 29. August 2014 bestimmt seinen persönlichen Geltungsbereich wie 
folgt: „Alle Arbeitnehmer gemäß § 22 Absatz 1 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) mit Ausnahme der Personen im Sinne von § 2 Absatz 1 und 2 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes, die Schüler oder Schülerinnen an allgemeinbildenden Schulen sind.“. 

Arbeits- und sozialversicherungsrecht-
liche Stellung von Familienangehöri-
gen in der Landwirtschaft 
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sind – stellt sich die Frage, inwiefern diese Grenzziehung nach wie vor sachgerecht erscheint. Die Deutsche Renten-
versicherung Bund erwägt, zukünftig als neuen Grenzbetrag für die Annahme eines angemessenen Arbeitsentgeltes 
im Sinne des Sozialversicherungsrechts den Grenzbetrag nach § 2 Bundesfreiwilligendienstgesetz (sechs Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze nach § 159 SGB VI; aktuell: 363 Euro) in die Prüfung der Sozialversicherungsträger 
einzubringen.  

 

Bewertung 

Die Auslegung der sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften obliegt den Sozialversicherungsträgern in eigener 
Zuständigkeit und im Streitfall den Sozialgerichten. Das BMAS kann daher lediglich unverbindlich Stellung neh-
men.  

Das BMAS erhebt gegen die o. a. Erwägung der Deutschen Rentenversicherung Bund, bei der Prüfung für das Vor-
liegen eines angemessenen Arbeitsentgeltes im Sinne des Sozialversicherungsrechts als neuen Grenzbetrag einen 
Betrag in Anlehnung an § 2 Bundesfreiwilligendienstgesetz als Indiz heranzuziehen, keine Einwände.  

In der nachfolgenden Tabelle mit Stand 1. Juni 2015 ist das gemeinsame Verständnis von BMEL, BMF, BMAS, 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau und Deutscher Rentenversicherung Bund zur Frage 
der arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Stellung von Familienangehörigen in der Landwirtschaft unter Be-
rücksichtigung des Mindestlohngesetzes dargestellt: 

 
1. Abgrenzungskriterien 

 

Personenkreis Sozialversicherungsrecht Arbeitsrecht / Prüfung Zoll 

Familienangehörige2 mit 

Arbeitsvertrag (= aus-

drückliche schriftliche 

oder mündliche Vereinba-

rung eines Arbeitsverhält-

nisses lässt sich feststel-

len), mehr als geringfügig 

beschäftigt 

• Versicherungspflicht in der landwirt-

schaftlichen Krankenversicherung 

(LKV) als mitarbeitender Familien-

angehöriger, da hauptberufliche Tä-

tigkeit (Vergütung aus der Beschäfti-

gung überschreitet die Arbeitsentgelt-

grenze des § 8 Absatz 1 Nr. 1 SGB 

IV) 

• Versicherungspflicht in der Alterssi-

cherung der Landwirte (AdL); mit der 

Möglichkeit der Befreiung von der 

Versicherungspflicht 

• GRV-Pflicht und AV-Pflicht 

 

 

• Familienangehöriger ist Arbeitnehmer  

• Gesetzlicher Mindestlohn bzw. Bran-

chenmindestlohn (LandwArbbV) gilt 

                                                           

2
 Zum Begriff „Familienangehörige“ siehe unten unter 2. 
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Personenkreis Sozialversicherungsrecht Arbeitsrecht / Prüfung Zoll 

Familienangehörige mit 

Arbeitsvertrag (= aus-

drückliche schriftliche 

oder mündliche Vereinba-

rung eines Arbeitsverhält-

nisses lässt sich feststel-

len), die geringfügig ent-

lohnt beschäftigt sind 

  

• Arbeitgeber zahlt pauschale Beiträge 

zur Kranken- und Rentenversicherung 

an die Minijobzentrale 

• GRV-Pflicht, sofern sich der Beschäf-

tigte nicht befreien lässt 

• Keine AV-Pflicht 

• Keine Versicherungspflicht in der 

LKV und AdL 

• Familienangehöriger ist Arbeitnehmer 

• Gesetzlicher Mindestlohn bzw. Bran-

chenmindestlohn (LandwArbbV) gilt 

Familienangehöriger des 

landwirtschaftlichen Un-

ternehmers (z. B. Bruder 

oder Vater) ist 5 – 6 Stun-

den pro Woche auf dem 

Betrieb tätig und erhält 

kein geregeltes Entgelt, 

wobei sich das Vorliegen 

eines Arbeitsvertrages 

nicht anhand von Unterla-

gen feststellen lässt 

 

• Tätigkeit erfolgt aufgrund familien-

hafter Bindung  

• Gefälligkeitsleistung 

• Tätigkeit wird nicht hauptberuflich 

ausgeübt 

• Keine Versicherungspflicht in der 

LKV und AdL 

• Insgesamt keine Sozialversicherungs-

pflicht 

 

• Tätigkeit erfolgt aufgrund familien-

hafter Bindung als Gefälligkeitsleis-

tung 

• Kein Arbeitsverhältnis, es handelt 

sich um familienhafte Mithilfe 

• Gesetzlicher Mindestlohn bzw. Bran-

chenmindestlohn (LandwArbbV) gilt 

nicht 

Familienangehöriger des 

landwirtschaftlichen Un-

ternehmers (z. B. potentiel-

ler Hofnachfolger) ist in 

Vollzeit auf dem Hof tätig 

und erhält neben Kost und 

Wohnung (aufgrund fami-

lienhafter Bindung) eine 

Geldleistung, wobei sich 

das Vorliegen eines Ar-

beitsvertrages nicht anhand 

von Unterlagen feststellen 

lässt 

• Kriterium der Hauptberuflichkeit 

ist erfüllt, da mehr als 20 Stunden 

tätig, daher besteht Versiche-

rungspflicht in der LKV und in der 

AdL als Mifa  

• Vorliegen eines Beschäftigungs-

verhältnisses ist im Rahmen einer 

Abwägung nach den gesamten 

Umständen des Einzelfalls zu er-

mitteln; Indizien für ein renten- 

und arbeitslosenversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhält-

nis sind nach BSG-

Rechtsprechung: 

o Erwerbstätigkeit des Fa-

milienangehörigen 

Indizien für ein Arbeitsverhältnis und für 

die Anwendung des gesetzlichen Mindest-

lohns bzw. des Branchenmindestlohns 

(LandwArbbV) anhand einer Gesamtbe-

trachtung der Kriterien der Rechtsprechung 

des Bundesarbeitsgerichts 

• Weisungsgebundenheit 

• Wie ein Arbeitnehmer in den Be-

trieb eingegliedert 

• Anstelle einer fremden Arbeits-

kraft beschäftigt 

• Zeitlich umfangreiche Tätigkeit, 

keine andere Erwerbstätigkeit 

• Entgelt wird in der Buchführung 

als Lohnausgabe gebucht 

• Entgelt wird der Lohnsteuer un-
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Personenkreis Sozialversicherungsrecht Arbeitsrecht / Prüfung Zoll 

o Weisungsgebundenheit 

o Eingliederung in die be-

triebliche Organisation, 

etwa hinsichtlich Dauer 

und Einhaltung der Ar-

beitszeit 

o Anstelle einer fremden 

Arbeitskraft beschäftigt 

o Regelmäßige Zahlung ei-

nes angemessenen Ar-

beitsentgelts (s.u.)  

o Arbeitsentgelt wird in der 

Buchführung als Lohn-

ausgabe gebucht 

o Arbeitsentgelt wird der 

Lohnsteuer unterworfen 

• Angemessenes Arbeitsentgelt: 

Soweit das gewährte Entgelt für 

eine Vollzeittätigkeit neben Unter-

kunft und Verpflegung den Grenz-

betrag nach § 2 Bundesfreiwilli-

gendienstgesetz (sechs Prozent der 

Beitragsbemessungsgrenze nach 

§ 159 Sozialgesetzbuch VI; aktu-

ell: 363 €) nicht überschreitet,  

kann es als ein Taschengeld ge-

wertet und damit als Indiz dafür 

herangezogen werden, dass ein 

entgeltliches Beschäftigungsver-

hältnis nicht vorliegt 

terworfen 

• Zahlung eines Gesamtsozialversi-

cherungsbeitrags 

 

Indizien, die gegen ein bestehendes Ar-

beitsverhältnis und gegen die Anwendung 

des gesetzlichen Mindestlohnes bzw. des 

Branchenmindestlohns (LandwArbbV) 

sprechen (familienhafte Mithilfe): 

• Tätigkeit des Familienangehörigen 

ist nicht auf Erwerb ausgerichtet; 

er arbeitet als potentieller Hof-

nachfolger im Eigeninteresse zum 

Erhalt bzw. zur Weiterführung des 

landwirtschaftlichen Betriebs 

• Der Familienangehörige ist nicht 

wie eine fremde Arbeitskraft in 

den landwirtschaftlichen Betrieb 

eingegliedert 

• Er unterliegt nicht oder nur in sehr 

abgeschwächter Form dem Wei-

sungsrecht des landwirtschaftli-

chen Unternehmers. 

• Die vom Unternehmer gewährte 

Geldleistung ist nicht der Lohn-

steuer unterworfen und wird als 

Privatentnahme gebucht. 

• Die vom Unternehmer zur Verfü-

gung gestellten Sachbezüge wer-

den vom Unternehmer nicht steu-

erlich geltend gemacht. 

• Keine Zahlung eines Gesamtsozi-

alversicherungsbeitrags 

• Es liegt kein schriftlicher Arbeits-

vertrag und auch kein Nachweis 

über die Arbeitsbedingungen im 

Sinne von § 1 Nachweisgesetz vor. 
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2. Begriff „Familienangehörige“ 

 
Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht: Familienangehörige im Sinne der vorstehenden Tabelle sind Verwandte 
bis zum dritten Grad und Verschwägerte bis zum zweiten Grad sowie Pflegekinder eines landwirtschaftlichen Un-
ternehmens (entsprechend § 2 Absatz 4 KVLG 1989). Diese Abgrenzung wurde auch in den Gemeinsamen Grunds-
ätzen zur Beurteilung der Versicherungspflicht in der Renten- und Arbeitslosenversicherung von mitarbeitenden 
Familienangehörigen in der Landwirtschaft des damaligen Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Krankenkas-
sen, des damaligen Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger und der Bundesanstalt für Arbeit vom 7. No-
vember 2001 vorgenommen. 

Aus arbeitsrechtlicher Sicht: Es gibt keine arbeitsrechtliche Legaldefinition des Begriffs „Familienangehörige“. 

Für die arbeitsrechtliche Bewertung, ob ein mithelfender Familienangehöriger ein Arbeitnehmer ist, ist nicht das 
familienrechtliche oder soziale Verhältnis des landwirtschaftlichen Unternehmers zu der für ihn tätigen Person maß-
geblich. Vielmehr kommt es auf das Ergebnis der wertenden Gesamtbetrachtung anhand der in der Tabelle unter 1. 
dargestellten Kriterien an. Arbeitsverhältnisse können auch zwischen Familienangehörigen abgeschlossen werden. 
Wenn und soweit nach erfolgter Gesamtbetrachtung der Umstände feststeht, dass die Tätigkeit allein auf familien-
rechtlicher Grundlage erbracht wird, scheidet ein Arbeitsverhältnis aus. Auch bei Personen, die keine familienrecht-
liche Verpflichtung zur Mitarbeit treffen kann (z. B. Verlobte, außereheliche Lebenspartner, Enkel, Nichten und 
Kinder, die sich selbst unterhalten), beurteilt sich die Frage, ob ein Arbeitsverhältnis vorliegt, anhand der in der 
Tabelle unter 1. dargestellten Kriterien. 


